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Antragsberechtigung liegt beim Jagdausübungsberechtigten

- Kein Antrag vor der Subventionsmaßnahme notwendig

- Gilt für erlegtes oder gefundenes Schwarzwild seit 01.04.2018

Folgende Einzelmaßnahmen sind möglich:

1) Suchen und Beproben von Fallwild

2) Mehrabschuss von Schwarzwild aller Altersklassen

3) Einsatz von Jagdhunden bei revierübergreifenden 

Drückjagden
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Diese Verwaltungsvorschrift tritt zum 01.04.2018 in Kraft und 

mit Ablauf des 31.12.2022 außer Kraft!!
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Suchen und Beproben von Fallwild:
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1) Hintergrund ist eine frühzeitige Erkennung eines Ausbruchs.

2) Höhe der Entschädigung beträgt 50 , -- €.

3) Antragstellung ist vom 01.04. bis 31.05. 

für das vorangegangene Jagdjahr.
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Mehrabschuss von Schwarzwild aller Altersklassen (erstmals 18/19):

2) Im Einzelrevier ein Mehrabschuss im Jagdjahr als im 

Durchschnitt der drei Jagdjahre 14/15; 15/16 und 16/17 

gemäß der Abschusslisten, die beim LK vorgelegen haben.

3) Antragstellung vom 01.04. bis 31.05. des 

vorangegangenen Jagdjahres.

1) Höhe der Entschädigung beträgt 50,-- € pro Tier.
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Einsatz von Jagdhunden bei revierübergreifenden 

Drückjagden

1) Hintergrund, effektive Bejagung  bei revierübergreifenden Jagden

2) Entschädigung liegt bei 25,-- € pro Einsatztag des brauchbaren

Jagdhundes.

3) Voraussetzung: mindestens 5 aneinandergrenzende Reviere oder 

mindestens zwei mit einer Gesamtfläche von 2000 ha.

In diesem Fall ist ein gemeinsamer Antrag für alle Reviere zu stellen.

4)   Die Antragstellung ist während des Jagdjahres möglich.
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Antragsformulare und weitere Informationen:

https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/5/nav/18.html.

Ich wünsche Ihnen weiterhin Weidmannsheil, bitte mit Respekt vor der 

Kreatur!!!

Das Tierschutzgesetz ist auch für Wildschweine nicht aufgehoben.

Anträge reichen Sie daher bei Herrn Jörg Schulz (05551-6004-402) 

oder Herrn Wolfgang Niemeyer (05551-6004-403) Northeim / 

Landwirtschaftskammer ein.


